
§ 2a Fahrzeuglieferer 1Wer im Inland ein neues Fahrzeug liefert, das bei der Lieferung
in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt, wird, wenn er nicht Unternehmer im Sinne
des § 2 ist, für diese Lieferung wie ein Unternehmer behandelt. 2Dasselbe gilt, wenn der
Lieferer eines neuen Fahrzeugs Unternehmer im Sinne des § 2 ist und die Lieferung nicht
im Rahmen des Unternehmens ausführt.

§ 3 Lieferung, sonstige Leistung Lieferungen eines Unternehmers sind Leistungen,
durch die er oder in seinem Auftrag ein Dritter den Abnehmer oder in dessen Auftrag
einen Dritten befähigt, im eigenen Namen über einen Gegenstand zu verfügen (Verschaf-
fung der Verfügungsmacht).

Als Lieferung gegen Entgelt gilt das Verbringen eines Gegenstands des Unternehmens
aus dem Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch einen Unternehmer zu seiner
Verfügung, ausgenommen zu einer nur vorübergehenden Verwendung, auch wenn der
Unternehmer den Gegenstand in das Inland eingeführt hat. 3Der Unternehmer gilt als
Lieferer.
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